
 

LANDRATSAMT KRONACH 
 

 

 

NIEDERSCHRIFT 
über die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 

 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, 24.02.2016 
Beginn: 14:05 Uhr 
Ende 16:25 Uhr 
Ort: Sitzungssaal A des Landratsamtes Kronach 

 

 
Anwesend sind: 

Landrat 

Marr, Oswald    

Mitglieder CSU-Fraktion 

Daum, Josef   Vertretung für Herrn Björn Cukrowski 
Korn, Jens    
Liebhardt, Bernd    
Löffler, Thomas    
Wiegand, Angela    

Mitglieder SPD-Fraktion 

Grebner, Susanne    
Schmidt, Dietmar    
Trebes, Jens    

Mitglieder Freie-Wähler-Fraktion 

Pietz, Hans    
Wicklein, Stefan    

Mitglieder Frauenliste 

Gerstner, Maria   anwesend bis 15:55 Uhr 

Schriftführer/in 

Welsch, Sonja    
 
Entschuldigt sind: 

Mitglieder Bündnis 90/Die Grünen 

Rudolph, Matthias Dr.   Entschuldigt, Vertreterin ebenfalls entschuldigt 

Mitglied FDP 

Cukrowski, Björn    
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Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Informationen  
   

2 Kreishaushaltsplan 2016 - Vorberatung der Einzelpläne 2 und 3 sowie 
des Unterabschnittes 5500 (Sportförderung) 

11/022/2016 

   

3 Schülerbeförderung im Landkreis Kronach  
   

4 Vorstellung der neuen ehrenamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten 02/001/2016 
   

5 Auftragsvergaben  
   

5.1 Auftragsvergaben - Informations über die Auftragsvergaben 2015 11/023/2016 
   

5.2 Ermächtigungsbeschluss zur Auftragsvergabe bei Investitionsmaß-
nahmen 2016 

11/020/2016 

   

6 Unvorhergesehenes 11/025/2016 
   

7 Anfragen und Sonstiges  
   

 
 
Landrat Oswald Marr eröffnet um 14:05 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und 
Sport. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport fest. 
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Öffentliche Sitzung 
 
 

 
TOP 1 Informationen 
 
Landrat Oswald Marr informiert darüber, dass der Tagesordnungspunkt 3, aufgrund der bean-
tragten Sondersitzung des Kreistages zu diesem Thema, abgesetzt wird.  
      

 
 
 
 
 
TOP 2 Kreishaushaltsplan 2016 - Vorberatung der Einzelpläne 2 und 3 sowie des Unter-

abschnittes 5500 (Sportförderung) 

 
Kreiskämmerer Günther Daum informiert das Gremium über die geplanten Haushaltsansätze 
für das Jahr 2016.  
 
Jens Korn bittet darum, das Aufwand/-Nutzenverhältnis der Berufsfachschule für Musik durch 
belastbare Zahlen in einer der nächsten Sitzungen darzulegen.  
 
Der weitere Umgang mit dem Bücherbus soll, so Landrat Oswald Marr, in einer der nächsten 
Sitzungen besprochen werden.  
 
Bernd Liebhardt erläutert, dass die Vertreter der CSU den Teilhaushalt ablehnen, da hinsichtlich 
der Schülerbeförderung noch nicht absehbar sei, welche konkreten Maßnahmen geplant sind.  
 
 

 Beschluss: 
 

Den die Bereiche Schule, Kultur und Sport betreffenden Teilen  des Haushaltsplanentwurfs für 

das Haushaltsjahr 2016 (Unterabschnitte 2000 – 3521 und 5500) wird vorbehaltlich der Be-

schlussfassung im Kreistag zugestimmt.  

 
 
ungeändert beschlossen Ja 7  Nein 5  Anwesend 12    

 
 
 
 
 
TOP 3 Schülerbeförderung im Landkreis Kronach 

 
zurückgestellt    

 
 
 
 
 
TOP 4 Vorstellung der neuen ehrenamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten 
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Sachverhalt: 
 

Dieter Lau, Küps-Johannisthal 
Christian Ebertsch, Küps 
Birgit Gmelch, Wallenfels 
…haben mit Erfolg an der Ausbildung zum/zur Ehrenamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten 
teilgenommen. Sie haben dabei nicht nur Grundlagenwissen zum Thema Kulturlandschaft er-
worben, sondern sind auch im Projekt- und Freiwilligenmanagement geschult worden. Darüber 
wurde den Genannten ein Zeugnis der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, des Bayerischen 
Landesvereins für Heimatpflege, der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschafts-
pflege und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ausgestellt. 
 
Aufgabe der Kulturlandschaftsbeauftragten ist es, die Bürger vor Ort für die historische Kultur-
landschaft zu sensibilisieren, zu informieren und in Aktivitäten zum Erhalt der Kulturlandschaft 
einzubinden. Sie können z. B. vor Ort kleine oder größere bürgerschaftliche Projekte initiieren 
und betreuen, in kulturlandschaftlichen Fragestellungen zwischen Bürgern und Behörden bzw. 
Verbänden vermitteln oder durch Informations- und Bildungsangebote ihre Mitbürger für die 
Thematik begeistern. Ziel ist ein bayernweites Netz aus ehrenamtlich tätigen Kulturlandschafts-
beauftragten, die auf bürgerschaftlicher Ebene gemeinsam zum Schutz der Kulturlandschaft 
beitragen. Das Wirken dieser „Kümmerer für die Kulturlandschaft“ ist von dem Gedanken gelei-
tet, dass der Erhalt von Kulturlandschaften eine Gemeinschaftsaufgabe ist.  
 
Die Kulturlandschaftsbeauftragten haben nicht den Status eines Trägers öffentlicher Belange. 
Auch sollen sie nicht in bestimmten Situationen oder Verfahren offiziell beteiligt werden. Möglich 
und sinnvoll ist jedoch ihre Einbindung bei informellen Stellungnahmen. Die Kulturlandschafts-
beauftragten sollen die Berührungspunkte und gemeinsamen Zielsetzungen mit anderen Institu-
tionen für einen wechselseitigen Mehrwert nutzen. „Andere Institutionen“ in diesem Sinne sind 
in erster Linie Heimatpfleger, Landschaftspflegeverbände, Naturschutzverbände, zertifizierte 
Natur- und Landschaftsführer, Umweltbildung und Waldpädagogen.  
 
Auf Landesebene werden die ehrenamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten vom Bayerischen 
Landesverein für Heimatpflege organisatorisch und fachlich betreut. Zudem sollen sie auf Land-
kreisebene an eine Institution vor Ort angebunden werden. Im Landkreis Kronach erfolgt ihre 
Anbindung an den Sachgebietsbereich Kreisheimatpflege des Landratsamtes. Das bedeutet 
konkret, dass sie organisatorisch der Leit- und Geschäftsstelle der Kreisheimatpfleger und fach-
lich dem für Kulturlandschaftspflege zuständigen ehrenamtlichen Kreisheimatpfleger zugeord-
net werden, der ihre Einsatzbereiche koordiniert. Für die näheren Umstände dieser Vor-Ort-
Anbindung wird im Landkreis Kronach eine Erprobungsphase von zwei Jahren (2016 und 2017) 
festgelegt, in der praktische Erfahrungen mit den neuen Ehrenamtsinhabern und ihrem Wirken 
gesammelt werden sollen. 
 
Dieter Lau, Birgit Gmelch und Bernd Graf erläutern dem Gremium Aufgaben und Ziele der eh-
renamtlichen Kulturlandschaftsbeauftragten und beantworten Fragen der Ausschussmitglieder 
zu diesem Thema. 
 

 Beschluss: 

 
Die Kulturlandschaftsbeauftragten werden an den Sachgebietsbereich Kreisheimatpflege des 
Landratsamtes angebunden. Das bedeutet, dass sie organisatorisch der Leit- und Geschäfts-
stelle der Kreisheimatpfleger und fachlich dem für Kulturlandschaftspflege zuständigen ehren-
amtlichen Kreisheimatpfleger, Dieter Lau,  zugeordnet werden, der ihre Einsatzbereiche koordi-
niert. 
Den Kulturlandschaftsbeauftragten werden die im Rahmen ihrer Tätigkeit erforderlichen Ausla-
gen auf Antrag erstattet, sofern diese jeweils im Vorfeld genehmigt waren. Technische Geräte 
im Landratsamt (z. B. Kopierer) können von den Kulturlandschaftsbeauftragten bei der Aus-
übung ihres Ehrenamts genutzt werden. 
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Nach einer Erprobungsphase von zwei Jahren (2016 und 2017) werden die Erfahrungen mit der 
getroffenen Regelung ausgewertet und die Regelung bei Bedarf verändert. 

 
 
 
ungeändert beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12    

 
 
 
 
 
TOP 5 Auftragsvergaben 
      

 
 
 
 
 
TOP 5.1 Auftragsvergaben - Informations über die Auftragsvergaben 2015 

 
Sachverhalt: 

 
Die Auftragsvergaben des Jahres 2015 (und der Vorjahre) für die Generalsanierung des KZG, 

des Kreiskulturraums und des Fachklassentraktes Schulzentrum können den beigefügten Anla-

gen entnommen werden.  

 

Eine Aufstellung der Beschaffungsaufträge im Schulbereich mit einem Auftragsvolumen über 

50.000 Euro liegt als Tischvorlage vor. 

 
zur Kenntnis genommen Anwesend 12    

 
 
 
 
 
TOP 5.2 Ermächtigungsbeschluss zur Auftragsvergabe bei Investitionsmaßnahmen 2016 

 
Sachverhalt: 

 
Im Vorentwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 sind im Schul- und Kulturbereich eine 
Reihe dringender  Investitionsvorhaben eingeplant. Für Auftragsvergaben über 50.000 € ist 
grundsätzlich der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport zuständig. In der Praxis müssten 
dann kurzfristig – auch wegen einzelner Auftragsvergaben - Sitzungen des Ausschusses für 
Schule, Kultur und Sport  einberufen werden. Dies würde im Hinblick auf die Fristvorschriften im 
Vergabeverfahren zu erheblichen Problemen führen. Darüber hinaus wäre eine zügige Durch-
führung - insbesondere von Baumaßnahmen - nicht mehr möglich.  
 
Es wird deshalb darum gebeten, die Verwaltung bei den Investitionsmaßnahmen und bei der 
Beschaffung von Schulbüchern zur Auftragsvergabe zu ermächtigen.  
 

 Beschluss: 
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Im Rahmen des Haushaltsplanes 2016 wird die Verwaltung zur Auftragsvergabe bei den Inves-
titionsmaßnahmen und bei der Beschaffung von Schulbüchern im Schul- und Kulturbereich er-
mächtigt.  
 
Dabei ist der Auftrag jeweils dem Anbieter mit dem annehmbarsten Angebot zu erteilen. 
 
 
 
ungeändert beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12    

 
 
 
 
 
TOP 6 Unvorhergesehenes 

      

 
 
 
 
 
TOP 7 Anfragen und Sonstiges 

 
Eine kontroverse Diskussion zur Schülerbeförderung bricht an.  
Bernd Liebhardt schlägt vor, Sofortmaßnahmen für Problemfälle prüfen zu lassen, um diese 
Situationen bereits vor der Erstellung eines Gesamtkonzeptes zeitnah entschärfen zu können. 
Für die Sondersitzung des Kreistages zum Thema „Schülerbeförderung“ solle im Vorfeld durch 
die Verwaltung abgeklärt werden, was entsprechende Sofortmaßnahmen kosten würden.  
      

 
 
 
 
 
 
 
Um 16:25 Uhr schließt Landrat Oswald Marr die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur 
und Sport. 
 
 
 

Oswald Marr  Sonja Welsch 
Landrat Schriftführer/in 
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